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§ 161 AußStrG Entscheidung über
das Erbrecht

 AußStrG - Außerstreitgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.11.2025

1. (1)Das Gericht hat im Rahmen des Vorbringens der Parteien und ihrer Beweisanbote das Erbrecht der

Berechtigten festzustellen und die übrigen Erbantrittserklärungen abzuweisen. Darüber kann mit gesondertem

Beschluss (§ 36 Abs. 2) oder mit dem Einantwortungsbeschluss entschieden werden.

2. (2)Auch während des Verfahrens über das Erbrecht sind all jene Abhandlungsmaßnahmen weiterzuführen, die

von der Feststellung des Erbrechts unabhängig sind.
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